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Gebrauchtwagen-Verkaufsbedingungen 
(Kraftfahrzeuge und Anhänger) der Volkswagen 
Leasing GmbH (einschließlich ihrer jeweiligen 
Zweigstellen) 

Stand: 12/2018 

I. Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten 
und Pflichten des Käufers 

1. Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis 10
Tage, bei Nutzfahrzeugen bis 2 Wochen gebunden. 
Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der 
Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher 
bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der 
jeweils genannten Fristen schriftlich  bestätigt  oder 
die Lieferung ausführt. Der Verkäufer ist jedoch 
verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu 
unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt. 

2. Übertragungen von Rechten und Pflichten des
Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der 
schriftlicher Zustimmung des Verkäufers. 

II. Zahlung

1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen
sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und 
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur 
Zahlung fällig. 
Befindet sich der Kaufgegenstand bereits im Besitz 
des Käufers, ist der Kaufpreis bei Aushändigung oder 
Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. 

2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der
Käufer nur dann aufrechnen, wenn die 
Gegenforderung des Käufers unbestritten  ist  oder 
ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Hiervon 
ausgenommen sind Gegenforderungen des Käufers 
aus demselben Kaufvertrag. Ein Zurück- 
behaltungsrecht kann er nur geltend  machen, 
soweit es auf Ansprüchen aus demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 

III. Lieferung und Lieferverzug

1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich
oder unverbindlich vereinbart werden können,  sind 
schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit 
Vertragsabschluss.  

2. Der Käufer kann 10 Tage, bei Nutzfahrzeugen 2
Wochen, nach Überschreiten eines unverbindlichen 
Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist 
den Verkäufer auffordern, zu liefern. Mit dem 
Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in 
Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines 
Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei 
leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 
5% des vereinbarten Kaufpreises. 

3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag
zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach 
Ablauf der betreffenden Frist gemäß Ziffer 2, Satz 1 
dieses Abschnitts eine angemessene Frist zur 
Lieferung setzen. 

Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt 
der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei 
leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10% des ver- 
einbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische 
Person   des   öffentlichen   Rechts,   ein   öffentlich- 
rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, 
der   bei  Abschluss  des  Vertrages  in  Ausübung 
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt, sind Schadenersatzansprüche bei 
leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die 
Lieferung durch  Zufall unmöglich, so  haftet er mit 
den vorstehend vereinbarten Haftungs- 
begrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der 
Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung 
eingetreten wäre. 

4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine
verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der 
Verkäufer bereits mit  Überschreiten  des 
Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die 
Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach 
Ziffer 2, Satz 3 und Ziffer 3 dieses Abschnitts. 

5. Die Haftungsbegrenzungen und 
Haftungsausschlüsse dieses Abschnitts gelten nicht 
für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des 
Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder 
seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

6. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen
Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den 
Verkäufer       ohne       eigenes Verschulden 
vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand 
zum vereinbarten Termin oder innerhalb der 
vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 
1 bis 4 dieses Abschnitts genannten Termine und 
Fristen um die Dauer der durch diese Umstände 
bedingten Leistungsstörungen. Führen 
entsprechende Störungen zu einem 
Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann 
der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere 
Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt. 

IV. Abnahme

1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand
innerhalb von 8 Tagen ab Zugang der 
Bereitstellungsanzeige  abzunehmen.   
Der Käufer verpflichtet sich, das Fahrzeug – soweit 
nicht bereits erfolgt – unverzüglich nach Übernahme 
um- bzw. abzumelden.  
Im  Falle  der Nichtabnahme  kann   der   Verkäufer  
von   seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch 
machen. 

2. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so
beträgt dieser 10% des Kaufpreises. Der 
Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, 
wenn der Verkäufer einen höheren Schaden 
nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein 
geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden 
ist. 

V. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der
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dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages 
zustehenden     Forderungen     Eigentum des 
Verkäufers. 

Ist der Käufer eine juristische  Person  des 
öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen  beruflichen 
Tätigkeit handelt, bleibt  der  Eigentumsvorbehalt 
auch bestehen für Forderungen des Verkäufers 
gegen den Käufer aus der laufenden 
Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im 
Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden 
Forderungen. 

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum 
Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, 
wenn    der Käufer   sämtliche   mit    dem    Kauf- 
gegenstand im Zusammenhang stehende 
Forderungen  unanfechtbar  erfüllt  hat  und  für  die 
übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäfts- 
beziehungen eine angemessene Sicherung besteht. 

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht 
das Recht zum Besitz der Zulassungs- 
bescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer 
zu. 

2. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis und
Preise für Nebenleistungen nicht oder nicht 
vertragsgemäß, kann der Verkäufer vom Vertrag 
zurücktreten und/oder bei schuldhafter Pflicht- 
verletzung des Käufers Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen, wenn er dem Käufer erfolglos 
eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, 
es sei denn, die Fristsetzung ist entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. 

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der
Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen 
noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen. 

VI. Haftung für Sachmängel

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln
verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des 
Kaufgegenstandes an den Kunden.  

Ist der Käufer eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt, erfolgt der Verkauf unter 
Ausschluss jeglicher Sachmängelansprüche. 

2. Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 1 Satz 1
sowie der Ausschluss der Sachmängelhaftung in 
Ziffer 1 Satz 2 gelten nicht für Schäden,  die auf 
einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines 
gesetzlichen Vertreters oder seines 
Erfüllungsgehilfen beruhen sowie  bei  Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit. 

3. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen für einen Schaden  aufzukommen, 
der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet 
der Verkäufer beschränkt:  

Die Haftung besteht nur bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der 
Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und 
Zweck gerade auferlegen  will oder     deren    
Erfüllung     die     ordnungsgemäße Durchführung des 
Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden 
begrenzt.  

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen 
durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den 
vorgenannten Haftungsausschluss gilt Ziffer  2 dieses 
Abschnitts entsprechend. 

4. Unabhängig von einem Verschulden des
Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des 
Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder 
eines Beschaffungsrisikos und nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberührt. 

5. Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt
werden, gilt folgendes: 

a) Ansprüche wegen Sachmängeln hat  der Käufer
beim Verkäufer geltend zu machen. Bei mündlichen 
Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine 
schriftliche Bestätigung über den Eingang der 
Anzeige auszuhändigen. 

b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines
Sachmangels betriebsunfähig, kann sich der Käufer 
mit vorheriger Zustimmung des Verkäufers an einen 
anderen Kfz-Meisterbetrieb wenden. 

c) Für die im Rahmen einer Mängelbeseitigung
eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf 
der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes 
Sachmängelansprüche  auf  Grund  des 
Kaufvertrages geltend machen. Ersetzte Teile 
werden Eigentum des Verkäufers. 

VII. Haftung für sonstige Schäden

1. Sonstige Ansprüche des Kunden, die nicht in
Abschnitt VI. „Haftung für Sachmängel“ geregelt 
sind, verjähren in  der  regelmäßigen 
Verjährungsfrist. 

2. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt
III „Lieferung und Lieferverzug“ abschließend 
geregelt. Für sonstige Schadensersatzansprüche 
gegen den Verkäufer gelten die Regelungen in 
Abschnitt VI. „Haftung für Sachmängel“, Ziffer 3 und 
4 entsprechend. 

VIII. Gerichtsstand

1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 
Kaufleuten einschließlich Wechsel- und 
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichts- 
stand der Sitz des Verkäufers. 



Seite 3 von 8 

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der
Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland 
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. Im Übrigen  gilt  bei  Ansprüchen 
des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen 
Wohnsitz als Gerichtsstand. 

IX. Hinweis gemäß § 36
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

Der Verkäufer wird nicht an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG 
teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.
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Stand: 16.03.2020

Datenschutzinformationen der Volkswagen Leasing GmbH

Im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung werden personenbezogene Daten von Ihnen durch den
Verantwortlichen verarbeitet und für die Dauer gespeichert, die zur Erfüllung der festgelegten Zwecke
und gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Im Folgenden informieren wir Sie darüber, um welche
Daten es sich dabei handelt, auf welche Weise sie verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen
diesbezüglich zustehen, insbesondere im Hinblick auf die Datenschutz-Grundverordnung (EU)
2016/679 (DSGVO). Daten, die als Pflichtangaben gekennzeichnet sind, sind entweder gesetzlich oder
vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsschluss erforderlich. Die Nichtbereitstellung der
abgefragten Daten kann für Sie rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile haben. So kann es z.B. zu
einer Ablehnung des Vertragsschlusses oder zu schlechteren Vertragskonditionen kommen.

1. Allgemeines zur Datenverarbeitung

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten aus dem Antrag, dem Vertragsverlauf bzw. bei und nach der
Vertragsbeendigung erhobenen Daten (im Folgenden: „Ihre Daten“). Während dieser gesamten Zeit
werden Ihre Daten zum Zweck der Antragsprüfung, Vorgangsanlage, Vertragsabwicklung und
Kundenberatung verarbeitet. Ihre Daten werden mit Auftragsverarbeitern und anderen
Auftragsnehmern (z.B aus den Branchen: Logistik, Telekommunikation, Forderungsmanagement,
Marketing, Druck) ausgetauscht. Zudem tauscht der Verantwortliche Ihre Daten mit den Gesellschaften
der Volkswagen Finanzdienstleistungsgruppe (z.B. Unternehmen aus den Branchen: Bank, Leasing,
Versicherung, Mobilität und Tank-/ Servicekarten – im Folgenden nur:
„VW Finanzdienstleistungsgruppe“). Ebenso erfolgt ein Austausch mit öffentlichen Stellen und ggf. mit
Versicherern, Kreditinstituten und/oder Kooperationspartnern. Die Verarbeitung sowie der Austausch
Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken findet ausschließlich statt, soweit

 dies für die Erfüllung des Vertrages erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). Die
Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten,
sowie deren Digitalisierung zu gewährleisten und um den Vertrag durchführen zu können;

 dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO).
Die Datenverarbeitung ist insbesondere für die Gewährleistung der Vollständigkeit und
Richtigkeit von Steuerdaten nach der Abgabenordnung, Gewerbeordnung und nach dem
Handelsgesetzbuch erforderlich;

 dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um
informierte Entscheidungen der Beteiligten in Ihrem Interesse zu gewährleisten und zu
optimieren, sowie eine dauerhaft hohe Qualität und Einheitlichkeit der Kundenberatung durch
den Verantwortlichen und der VW Finanzdienstleistungsgruppe zu gewährleisten. Darüber
hinaus ist die Datenverarbeitung zum Schutz von Vermögenswerten des Verantwortlichen, der
VW Finanzdienstleistungsgruppe und ihrer Kunden erforderlich sowie zur Erfüllung
konzerninterner Verwaltungs- und Abrechnungszwecke und Optimierung der angebotenen
Produkte;

 dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  a DSGVO) umfasst ist.

Der Verantwortliche wird Ihre Daten an Unternehmen in Staaten außerhalb der Europäischen Union
nur übermitteln, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und Wertpapieraufträge)
erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben (z.B. steuerliche Meldepflichten) ist oder Sie uns Ihre
Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgeschrieben,
gesondert informieren.

2. Drittlandübermittlung

Der Verantwortliche kann sich im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung auch Auftragsverarbeitern und
anderen Auftragnehmern (z.B. aus den Branchen: Informations- und Kommunikationstechnologie) mit
Sitz außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) bedienen. Die Übermittlung Ihrer Daten
erfolgt hierbei unter Einhaltung der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 - 49 DSGVO, wobei das
angemessene Schutzniveau entweder durch einen Angemessenheitsbeschluss der europäischen
Kommission gemäß Art. 45 DSGVO oder abgeschlossene EU-Standardvertragsklauseln gemäß Art.
46 Abs. 2 lit. c und d DSGVO gewährleistet wird. Die EU-Standardvertragsklauseln können Sie auf der
Website der europäischen Kommission abrufen und einsehen oder direkt beim Verantwortlichen
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erfragen und in Kopie erhalten.

3. Allgemeine Speicherfristen

Die allgemeine Dauer der Speicherung Ihrer Daten ist abhängig vom Vertragsschluss und von der
Beendigung des Vertrages.

 Sollten Sie sich zu Produkten/ Dienstleistungen des Verantwortlichen informiert, aber keinen
Vertrag angebahnt haben, werden ihre personenbezogenen Daten 6 Monate nach dem
letztmaligen Kontakt zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen gelöscht.

 Ihre für einen Vertrag relevanten personenbezogenen Daten, insbesondere steuerrechtlich
relevante Daten, werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, spätestens 10
Jahre nach Beendigung des Vertrags, gelöscht. Die allgemeine Speicherdauer von Ihren
personenbezogenen Daten kann ausnahmsweise bis zu 30 Jahre betragen, soweit dies zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Auf abweichende Löschfristen bei einzelnen Datenkategorien wird gegebenenfalls innerhalb dieser
Datenschutzinformationen am Ende der jeweils betroffenen Kategorie hingewiesen.

4. Datenaustausch mit dem Handelspartner

Der Verantwortliche tauscht Ihre Daten mit Ihrem Handelspartner (z.B. auslieferndes oder
betreuendes Autohaus oder Werkstatt) aus, soweit

 dies für die Erfüllung des Vertrages erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). Die
Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um die Leistungspflichten aus dem Vertrag
erfüllen zu können;

 dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um
informierte Entscheidungen der Beteiligten in Ihrem Interesse zu gewährleisten und zu
optimieren, und, um eine dauerhaft hohe Qualität und Einheitlichkeit der Kundenbetreuung
durch den Verantwortlichen und die Handelspartner zu gewährleisten. Zudem ist der
Datenaustausch ggf. mit Ihrem beratenden Verkäufer/Servicemitarbeiter erforderlich, um diesem
Prämien für die Vermittlungstätigkeit zukommen zu lassen, die Höhe der Prämien begründen,
berechnen und ggf. korrigieren zu können;

 dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  a DSGVO) umfasst ist.

5. Profiling und Reporting

Der Verantwortliche verarbeitet automatisiert Daten, die bei Beantragung, Durchführung und
Beendigung der Vertragsbeziehung anfallen, um Ihre Bonität und Kaufinteressen zu bewerten oder zu
analysieren und allgemeine Reports für interne Zwecke zu erstellen, soweit

 dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  c DSGVO).
Die Datenverarbeitung ist insbesondere für die Sicherung des Wirtschaftsverkehrs und
Kapitalmarktes (z.B. nach dem Kreditwesengesetz) erforderlich;

 dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um Ihre
Interessen besser auswerten und Angebote besser auf Sie zuschneiden zu können und
unerwünschte oder unpassende Angebote zu vermeiden. Darüber hinaus ist die
Datenverarbeitung zum betriebswirtschaftlichen Monitoring und zur Optimierung der Produkte
des Verantwortlichen und der VW Finanzdienstleistungsgruppe erforderlich;

 dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  a DSGVO) umfasst ist.

Für Daten, die aus dem Profiling gewonnen bzw. für das Reporting genutzt werden, gelten die
„Allgemeinen Speicherfristen“.

6. Betrugsprophylaxe

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten zum Zwecke der Betrugsprophylaxe, soweit
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 dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  c DSGVO).
Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich zur Verhinderung von Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen, die zu einer Gefährdung des
Vermögens des Verantwortlichen oder seiner Kunden führen können (z.B. nach Kreditwesen- 
oder Geldwäschegesetz);

 dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um das
Vermögen des Verantwortlichen und seiner Kunden zu schützen.

Der Verantwortliche fragt bei Auskunfteien in einem Datenpool mit Informationen zu
Betrugssachverhalten ab, ob dort zu Ihnen Daten gespeichert sind, soweit
 dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist

(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um das
Vermögen des Verantwortlichen und seiner Kunden zu schützen.

Für die zur Betrugsprophylaxe von dem Verantwortlichen erhobenen personenbezogenen Daten
gelten neben den „Allgemeinen Speicherfristen“ folgende besondere Speicherfristen:

 Personenbezogene Daten, die aufgrund von Betrug oder Betrugsversuchen intern markiert
worden sind, werden zur Wahrung berechtigter Interessen der vertragschließenden Gesellschaft
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO) nicht gelöscht. Dies ist zur Prävention zukünftiger strafbarer
Handlungen erforderlich, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Verantwortlichen und
seiner Kunden führen können.

 Personenbezogene Daten, die aufgrund nicht bestätigten Betrugsverdachts intern markiert
worden sind, werden nach drei Jahren gelöscht.

7. Testdatenmanagement

Der Verantwortliche sowie die VW Finanzdienstleistungsgruppe verarbeiten Ihre Daten im Rahmen
der Erhaltung und Einführung von IT-Systemen und Dienstleistungen, soweit

 dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten und der
Betroffenen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist
insbesondere erforderlich, um die Sicherheit, Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit neuer und
bestehender IT- Systeme und Dienstleistungen zu gewährleisten und vor Störungen und
widerrechtlichen Eingriffen, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit oder
Vertraulichkeit von gespeicherten oder übermittelten Daten beeinträchtigen können, zu
schützen. Die Verarbeitung dieser Daten ist auch erforderlich, um eine dauerhaft hohe Qualität
und Einheitlichkeit der angebotenen Dienstleistungen zu gewährleisten und die Dienstleistungen
stetig zu optimieren.

Für die Tests wird eine Kopie aller beim Verantwortlichen und der VW Finanzdienstleistungsgruppe
gespeicherten Stamm- und Vertragsdaten erstellt. Die erstellte Kopie wird nach spätestens einem Jahr
gelöscht. Darüber hinaus gelten die „Allgemeinen Speicherfristen“.

8. Versicherung I

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten im Rahmen der Antragsprüfung und Vertragsdurchführung
des Versicherungsprodukts. Die Datenverarbeitung erfolgt, soweit

 dies bei der Anbahnung des Vertrages und bei der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen
erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S 1 lit. b DSGVO). Die Datenverarbeitung ist für den
Verantwortlichen insbesondere erforderlich, um das Risiko beurteilen und die
Versicherungsbeiträge berechnen bzw. bei Risiko- oder Vertragsänderungen neu berechnen zu
können. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung bei der Vertragsdurchführung erforderlich zur
Kommunikation mit Ihnen, dies gilt insbesondere im Versicherungsfall und bei
Vertragsanpassungen;

 dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist für den Verantwortlichen insbesondere erforderlich, um
das Risiko beurteilen und die Versicherungsbeiträge berechnen bzw. bei Risiko- oder
Vertragsänderungen neu berechnen zu können und um die Vermögenswerte des risikotragenden
Versicherers zu schützen;

 dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO).
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Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich um den ordnungsgemäßen Ablauf der
Vertragsbeziehung und die Sicherheit des Versicherten zu gewährleisten,

 dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist.

Der Verantwortliche übermittelt Ihre Daten ggfs. an Rückversicherer (z.B. Allianz Versicherungs-AG)
und mit diesen zusammenarbeitende Dienstleister, soweit

 dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder Dritten, z.B.
Rückversicherern erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Übermittlung an den
Rückversicherer ist insbesondere im Rahmen einer zusätzlichen Versicherung der vom
Verantwortlichen übernommenen Risiken beim Rückversicherer erforderlich, damit dieser sich ein
eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann;

 dies von ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist.

Für Daten, die sich aus dem Abschluss und der Durchführung des Versicherungsvertrags ergeben,
gelten die „Allgemeinen Speicherfristen“.

9. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von dem Verantwortlichen verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts  auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten,
sofern diese nicht bei dem Verantwortlichen erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer
beim Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer beim Verantwortlichen gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen; der Verantwortliche die Daten nicht mehr
benötigt, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem
Verantwortlichen zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Verantwortliche die
Datenverarbeitung, die ausschließlich auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr
fortführen darf und

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder
unseres Unternehmenssitzes wenden.

Möchten Sie von Ihren Betroffenenrechten Gebrauch machen, dann genügt eine E-Mail an:
betroffenenrechte.GWC@volkswagenleasing.de darüber hinausgehender Kontakt zum
Datenschutzbeauftragten: dsb.GWC@volkswagenleasing.de

mailto:betroffenenrechte.GWC@volkswagenleasing.de
mailto:dsb.GWC@volkswagenleasing.de
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10. Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen allgemeine oder auf Sie
zugeschnittene Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.

Verantwortlicher
Postanschrift des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten:
Volkswagen Leasing GmbH
Gifhorner Straße 57
D-38112 Braunschweig

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an:
widerspruch.GWC@volkswagenleasing.de

mailto:widerspruch.GWC@volkswagenleasing.de
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